Beitrittserklärung

zum 

Rahmenvertrag bezüglich der 

Auswertungen von Qualitätskennzahlen aus Routinedaten im Rahmen des gemeinsamen Projektes QR-Check 

zwischen der

Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft e.V.

(nachfolgend: NKG)

und

dem Krankenhauszweckverband Rheinland e. V.

(nachfolgend: KHZV)

Das Krankenhaus……………………………… erklärt hiermit den Beitritt zu dem oben erwähnten Rahmenvertrag.

Weitere Daten zum Krankenhaus:
IK: ________________________________________________________________________________________

Name: _____________________________________________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________________________

Ansprechpartner, Telefon: ______________________________________________________________________

1. Die NKG und der KHZV haben den oben erwähnten Rahmenvertrag zur Auswertung von Qualitätskennzahlen aus Routinedaten am …2011 geschlossen. Das durch diese Erklärung dem Rahmenvertrag beitretende Krankenhaus erkennt mit dem Beitritt die ihm zur Verfügung gestellten vertraglichen Regelungen des Rahmenvertrages ausdrücklich an und tritt verbindlich diesem Rahmenvertrag bei. Einzelheiten zur Rücktrittserklärung sowie zu den vertraglichen Pflichten des teilnehmenden Krankenhauses ergeben sich aus dem Rahmenvertrag.
2. Das beitretende Krankenhaus erklärt zudem seine Zustimmung zur Offenlegung seiner Daten gegenüber dem Auftraggeber.

3. Das Krankenhaus verpflichtet sich ferner, an den KHZV eine jährliche Vergütung zu zahlen, die sich wie folgt staffelt:

· Bei Teilnahme von 20-29 Krankenhäusern: 1.500 €  zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Krankenhaus.
· Bei Teilnahme von 30-59 Krankenhäusern: 1.300 €  zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Krankenhaus.

· Bei Teilnahme von 60-90 Krankenhäusern: 1.100 €  zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Krankenhaus.

· Bei Teilnahme von mehr als 90 Krankenhäusern: 900 €  zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Krankenhaus.
Einzelheiten zu den Zahlungsmodalitäten richten sich nach den Vorgaben aus dem Rahmenvertrag.

3.
Das beitretende Krankenhaus ist darüber informiert worden, dass für die Richtigkeit der in den Auswertungen und Tools enthaltenen Informationen vom KHZV keine Garantie übernommen wird. Die Haftung für die Nutzung oder die Richtigkeit der Inhalte des Tools wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Etwaige Schadensersatzansprüche des teilnehmenden Krankenhauses beschränken sich der Höhe nach auf die entrichtete Vergütung. Die NKG und der KHZV haften nicht für konkrete, mittelbare und unmittelbare Schäden oder Schäden, die durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten und Datenverluste im Zusammenhang mit der Nutzung des Tools stehen.

Der Download von Dateien und Programmen erfolgt auf eigene Gefahr. Die NKG und der KHZV haften nicht für Schäden, die aus der Installation oder der Nutzung von Software und Dateien aus dem Download-Bereich erfolgen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch Computerviren im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.

………………………………………………….


………………………………………………….
Ort, Datum





Krankenhaus
